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Bonn, den 4. Mai 2015 
 
 
Rundschreiben 1/2015 
 
AwSV - wohl auch nicht 2015 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bereits seit geraumer Zeit beabsichtigt das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) die Verabschiedung einer Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) durch die die 
bisherigen Landesverordnungen über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen (VAwS) abgelöst werden sollen.  

Auch nach mehr als vier Jahren ist die Verordnung jedoch bislang nicht über das Ent-
wurfsstadium hinausgekommen. Eine Rücksprache der GTGA mit dem BMUB ergab 
nun kürzlich, dass noch immer keine Einigung zwischen dem BMUB und dem Bun-
desministerium für Ernährung und Landwirtschaft über die Regelungen zu Jauche, 
Gülle und Silage-Anlagen (JGS-Anlagen) erzielt werden konnte und der Zeitrahmen 
für eine möglich Einigung nicht absehbar ist.  

Fest steht indes, dass nach einer solchen Einigung eine erneute EU-Notifizierung er-
forderlich wird. Parallel wird auch eine strategische Umweltprüfung durchzuführen 
sein. Hierfür ist nach Aussage des BMUB ein Zeitrahmen von etwa vier Monaten zu 
veranschlagen. Nachfolgend muss dann ein Kabinettsbeschluss herbeigeführt und 
daraufhin die Verordnung veröffentlicht werden. Diese Vorgänge könnten zusammen 
ebenfalls gut vier Monate beanspruchen. Mit einem Inkrafttreten der neuen AwSV ist 
somit im Jahr 2015 wohl nicht mehr zu rechnen. 
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Mit freundlichen Grüßen 
 
GTGA e.V.         
Geschäftsführer     
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